
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vom 31.05.2020 
In der Fassung vom  31.05.2020



























































 
 
 
 
 
 
 
 
 

§22.1  
Mitglieder ς und Delegiertenversammlungen werden   vom  
Präsidium durch die Bekanntmachung in der Vereinszeitung oder 
einer anderen schriftlichen Form (Brief, E-Mail, Fax, Aushang, 
Tagespresse) unter Veröffentlichung der Tagesordnung und unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens drei Wochen einberufen. 
Dies gilt auch für außerordentlichen Mitglieder-/ oder 
Delegiertenversammlungen. 
 








